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zwischen den nichtstaatlichen Organisationen und den Regie-
rungen in einer Reihe von Ländern der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten, und stellt in dieser Hinsicht fest, dass zwischen 
den Fortschritten bei der Umsetzung des Aktionsprogramms 
und den bei der Förderung einer Zivilgesellschaft erzielten 
Fortschritten, insbesondere auf dem Gebiet der Menschenrech-
te, ein Zusammenhang besteht; 

 12. legt den zwischenstaatlichen und den nichtstaatlichen 
Organisationen nahe, sich an dem Folgeprozess der Konferenz 
zu beteiligen, und bittet sie, den Prozess des konstruktiven mul-
tinationalen Dialogs zwischen einer großen Anzahl betroffener 
Länder stärker zu unterstützen und weitere Maßnahmen im 
Hinblick auf die vollinhaltliche Umsetzung der Empfehlungen 
der Konferenz zu ergreifen; 

 13. unterstreicht die Notwendigkeit, diejenigen Empfeh-
lungen des Aktionsprogramms zu befolgen, die die Achtung 
vor den Menschenrechten gewährleisten sollen, da dies ein 
wichtiger Faktor bei der Bewältigung von Wanderbewegungen, 
der Festigung der Demokratie und der Förderung der Rechts-
staatlichkeit und Stabilität ist; 

 14. erkennt an, wie wichtig es ist, Maßnahmen auf der 
Grundlage der strikten Einhaltung aller Grundsätze des Völker-
rechts, namentlich des humanitären Rechts und der internatio-
nalen Menschenrechtsnormen, zu ergreifen, um Situationen zu 
verhindern, die zu neuen Strömen von Flüchtlingen und Ver-
triebenen und zu anderen Formen der unfreiwilligen Migration 
führen; 

 15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Fortschritte bei 
dem Folgeprozess der Konferenz Bericht zu erstatten; 

 16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/145 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/145. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/172 vom 23. De-
zember 1994, 50/150 vom 21. Dezember 1995, 51/73 vom 
12. Dezember 1996, 52/105 vom 12. Dezember 1997 und 
53/122 vom 9. Dezember 1998, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Mehrheit der Flüchtlinge 
Kinder und Frauen sind, 

 in Anbetracht dessen, dass unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge zu den schutzbedürftigsten Flüchtlingen zählen und 
am meisten Gefahr laufen, Opfer von Vernachlässigung, Ge-
walt, militärischer Zwangsrekrutierung, sexueller Nötigung und 
anderen Misshandlungen zu werden, und daher besondere Hilfe 
und Betreuung benötigen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Not dieser unbegleite-
ten Minderjährigen am ehesten durch die Rückkehr zu ihren 
Familien und die Wiedervereinigung mit diesen ein Ende fin-
det, 

 Kenntnis nehmend von den vom Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen im Mai 1994 heraus-
gegebenen überarbeiteten Richtlinien betreffend Flüchtlings-
kinder und von der Erarbeitung eines Katalogs von Nothilfe-
maßnahmen, die dem Amt des Hohen Kommissars, dem Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen und den nichtstaatlichen 
Organisationen die Koordinierung und das bessere Eingehen 
auf die Bedürfnisse unbegleiteter Minderjähriger erleichtern 
sollen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die 
das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars und das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen unternehmen, um unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge zu identifizieren und ausfindig zu 
machen, und erfreut über ihre Bemühungen um die Wiederver-
einigung der Flüchtlinge mit ihren Familien, 

 erfreut über die Bemühungen, die die Hohe Flüchtlings-
kommissarin der Vereinten Nationen unternimmt, um Flücht-
linge wieder mit ihren Familien zu vereinigen, 

 Kenntnis nehmend von den Bemühungen, die die Hohe 
Kommissarin unternimmt, um sicherzustellen, dass Flüchtlin-
gen, insbesondere Kindern und unbegleiteten Minderjährigen, 
Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie der Auffassung, dass in 
dieser Hinsicht weitere Anstrengungen unternommen werden 
müssen, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes154 sowie des Abkommens von 
1951155 und des Protokolls von 1967156 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs157; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffne-
te Konflikte158; 

 3. verleiht ihrer tiefen Besorgnis über die weiter beste-
hende Not unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Ausdruck 
und unterstreicht nochmals, dass es dringend notwendig ist, 
frühzeitig ihre Identität festzustellen sowie rechtzeitig über de-
taillierte und genaue Informationen über ihre Anzahl und ihren 
Aufenthaltsort zu verfügen; 
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 4. betont, wie wichtig es ist, dass ausreichende Ressour-
cen für Programme zur Identifikation und Ausfindigmachung 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zur Verfügung gestellt 
werden; 

 5. fordert das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen auf, in Anbetracht der Wichtigkeit der 
Wahrung der Familieneinheit in Zusammenarbeit mit den ande-
ren zuständigen Organen der Vereinten Nationen Politiken in 
ihre Programme einzubeziehen, die darauf abzielen, die Tren-
nung von Flüchtlingsfamilien zu verhindern; 

 6. fordert alle Regierungen, den Generalsekretär, das 
Amt des Hohen Kommissars, alle Organisationen der Vereinten 
Nationen, andere internationale Organisationen sowie die zu-
ständigen nichtstaatlichen Organisationen auf, ihr Möglichstes 
zu tun, um minderjährigen Flüchtlingen Hilfe und Schutz zu 
gewähren und die Rückkehr unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge zu ihren Familien und die Wiedervereinigung mit 
diesen zu beschleunigen; 

 7. fordert das Amt des Hohen Kommissars, alle Organi-
sationen der Vereinten Nationen, andere internationale Organi-
sationen und die zuständigen nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
Mittel zu mobilisieren, die den Bedürfnissen und Interessen un-
begleiteter minderjähriger Flüchtlinge angemessen sind und die 
ihnen die Wiedervereinigung mit ihren Familien ermöglichen; 

 8. fordert alle Staaten und andere an bewaffneten Kon-
flikten beteiligte Parteien auf, das humanitäre Völkerrecht zu 
achten, und fordert in diesem Zusammenhang die Vertragsstaa-
ten auf, die Bestimmungen der Genfer Abkommen vom 
12. August 1949159 und der damit zusammenhängenden Rechts-
instrumente unter Berücksichtigung der Resolution 2, die auf 
der im Dezember 1995 in Genf abgehaltenen sechsundzwan-
zigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenz 
verabschiedet wurde, sowie die Bestimmungen des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes154, die den von bewaffne-
ten Konflikten betroffenen Kindern besonderen Schutz und ei-
ne Sonderbehandlung einräumen, voll einzuhalten; 

 9. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Soldaten oder 
menschliche Schilde in bewaffneten Konflikten und ihre 
Zwangsrekrutierung in Streitkräfte, sowie alle anderen Hand-
lungen, die ihre Sicherheit und ihr Leben bedrohen; 

 10. fordert den Generalsekretär, die Hohe Flüchtlings-
kommissarin der Vereinten Nationen, das Sekretariats-Amt für 
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen und die anderen Organisatio-
nen der Vereinten Nationen sowie die anderen internationalen 
Organisationen auf, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
angemessene Hilfe auf dem Gebiet der Soforthilfe, der Bil-

 
159 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 

dung, der Gesundheit und der psychologischen Rehabilitation 
angedeihen zu lassen; 

 11. ermutigt den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
bei seinen Bemühungen um eine stärkere weltweite Bewusst-
seinsbildung und die Mobilisierung der Behörden und der Öf-
fentlichkeit für den Schutz von Kindern, die von bewaffneten 
Konflikten betroffen sind, namentlich minderjährigen Flücht-
lingen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten und in seinem Bericht 
den Mädchen unter den Flüchtlingen besondere Aufmerksam-
keit zu schenken. 

RESOLUTION 54/146 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/146. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Hohen Flüchtlingskom-
missarin der Vereinten Nationen über die Tätigkeit des Am-
tes160 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine fünfzigste Tagung161 und der darin enthalte-
nen Schlussfolgerungen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/125 vom 9. Dezember 
1998, 

 mit Lob für die Kompetenz, den Mut und den Einsatz, mit 
dem die Hohe Kommissarin und ihre Mitarbeiter ihre Aufgaben 
wahrnehmen, in Würdigung der Mitarbeiter, die in Ausübung 
ihres Dienstes ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, und die 
Verwundung und den Tod von Mitarbeitern als Folge von all-
gemeinen und gezielten Gewalttätigkeiten beklagend, 

 mit Lob für die Staaten, die erfolgreich dauerhafte Lösun-
gen verwirklicht haben, 

 1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine fünfzigste Tagung161 und die darin enthalte-
nen Schlussfolgerungen; 

 2. bekräftigt nachdrücklich die grundlegende Bedeutung 
sowie den rein humanitären und unpolitischen Charakter der 
Aufgabe des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen, die darin besteht, Flüchtlingen internatio-
nalen Rechtsschutz zu gewähren und nach dauerhaften Lösun-

 
160 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12 (A/54/12). 
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